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10 Bekanntmachung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit - GKG - 
 

 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf Nr. 4, Teil B, vom 03.02.2011, 
unter lfd. Nr. 66 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Mettmann, der Stadt Langenfeld und der 
Stadt Monheim am Rhein über die Fusion der Leo-Lionni-Schule, der Pestalozzischule und der Comeniusschule 
veröffentlicht.  
 
Auf diese Veröffentlichung wird gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit - 
GKG - hingewiesen. 
 
Langenfeld Rhld., 08.02.2011 
Im Auftrag 
gez. Piegeler 
Fachbereich Jugend, Schule und Sport 
 
 
 

11 Kraftloserklärung 

 

Das in Verlust geratene Sparkassenbuch 302 242 50 23 wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
Langenfeld, 31.01.2011 
Stadt-Sparkasse Langenfeld/Rhld. 
gez. Der Vorstand 
 


